
 24.5.510-4 / 06.2025 

Landesverband der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz e. V. 
Geschäftsstelle: 56073 Koblenz, Peter-Klöckner-Str. 3 

G e b ü h r e n o r d n u n g 

A ) Abteilung Schaf- und Ziegenhalter
Stand:   06/25

1. Mitgliedsbeitrag Ordentliches Mitglied 

Beitragsklasse Anzahl MS/MZ Grundbeitrag Tierbeitrag Gesamtbeitrag/Jahr 

1     bis -  25 60,00     0,00 =   60,00 € 
2     26 -   50 60,00   20,00 =   80,00 € 
3  51 - 100 60,00   50,00 = 110,00 € 
4   101 - 200 60,00   90,00 = 150,00 € 
5   201 - 300 60,00 125,00 = 185,00 € 
6   301 - 500 60,00 190,00 = 250,00 € 
7   501 - u. mehr 60,00 255,00 = 315,00 € 

2. Passive Mitgliedschaft für Jungzüchter (bis 18 Jahre), Lohnschäfer, Rentner 60,00 € 

3. Förderndes Mitglied 230,00 € 

4. Beitrag regionaler Verein 180,00 € 

B ) Abteilung Herdbuchzucht
1. Herdbuch-Neuaufnahme - bis 10 Tiere 150,00 € 

- über 10 Tiere 200,00 €
2. EDV/OviCap-Zuchtbeitrag je Zuchttier/Jahr (Stichtag 01.01.)

- mit OviCap-Anwendernutzung 1,30     €/Tier 

- ohne OviCap-Anwendernutzung: - bis 50 Zuchttiere 2,70 €/Tier 

- über 50 Zuchttiere 1,70 €/Tier 

3.

10,00 €/Tier 

30,00 €
1,50

€/Tier 
- sowie  ab dem sechsten Zuchttier

- pro Zuchttier auf Schau (ohne Pauschale) kostenfrei 
€/Tier 

4. Gebühr bei Zuchttierverkauf

- Käufer
- Züchter

5 % 

5 % 

a) Provisionsgebühr bei Auktion   zzgl.  ZB

- Bock Zuchtklasse I
- Bock Zuchtklasse II und III
- Schaf/Ziege (HB-eingetragen)
- Eintragungsbestätigung

(für ein in einer zusätzlichen Abteilung eingetragenes Tier)

  45,00 €/Tier 

35,00    €/Tier 
20,00 €/Tier 

  20,00   €/Tier

20,00 €/ZB

15,00    €/Tier

€/Tier

b) Standgebühr Auktion
je nach Kostenumlage der Veranstalter ;   jedoch mindestens

c) Kosten für notwendige Blutprobenuntersuchungen gehen zu Lasten des Züchters!
Ebenso die Kennzeichnungskosten.

5. Kosten der Milchleistungsprüfung gehen zu Lasten des Züchters. Rechnungsstellung erfolgt über 
den Verband.    

6. Kosten der US-Messungen gehen zu 50% zu Lasten des Züchters.(Rechnungsstellung erfolgt einmal jährlich)

Auf die Gebühren der Abteilung B wird der aktuelle MwSt.-Satz für landwirtschaftliche Produkte 
erhoben. 
Die Kosten der Zuchtpapiere sind immer vom Verkäufer/Züchter zu tragen.                                         

Die Gebührenordnung tritt auf Beschluss des Vorstandes zum 01.01.2026 in Kraft.

Münchweiler,  den 11.06.2025

Ovi-Cap Herdenmanagementtool
Berechnung erfolgt zum Stichtag 01.01. eines jeden Jahres nach Abfrage des Gesamtbestandes 
(alle Tiere m/w ab 12 Monaten)

Beitrag Bockkörung und Zuchttiereintragung
Bockkörung/Bockbewertung  - pro Bock

Zuchtbescheinigungen

0,35

- Zuchtbescheinigung in Zweitschrift

Zuchttiereintragung: - je Betrieb / Pauschale inkl. 5 Tiere 




